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Bescheinigung

Es wird hiermit bescheinigt, dass die geänderten Bestimmungen des Gesell
schaftsvertrages mit dem Beschluss über die Anderung des Gesellschaftsver
trages vom 18.07.2025 und dass die unveränderten Bestimmungen mit dem
zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut des Gesell
schaftsvertrages übereinstimmen.

München, den 18.07.2025

Dr. Döbereine ‚ Notar

87640, Ieoag.hv



Satzung der Leo International Precision Health Aktiengesellschaft in Düsseldorf

1. Allgemeine Bestimmungen

§1

(1) Die Gesellschaft ftthrt die Firma:

Leo International Precision Health Aktiengesellschaft

Sie hat ihren Sitz in Düsseldorf.

(2) Die Dauer des Untcrnehmens ist auf eine bestimmte Zeit nicht beschrttnkt.

§2

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten und Verwalten von
Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere in den Bereichen
Biotechnologie, Künstliche Intelligenz und GesundheitSVOrSOrge. Darüber hinaus
entwickelt, fördert und investiert die Gesellschaft in innovative Technologiefl und
Lösungen in diesen Sektoren, einschließlich der Forschung, Entwicklung und
Kommerzialisierung neuer Produkte, Dienstleistungen und Verfahren Die Gesell
schaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den UnternehmenSgegefl
stand unmittelbar oder mittelbar zu fördern, einschließlich der Erbringung von Be
ratungs- und ManagementleiSturigen sowie der Lizenzierung von geistigem Eigen
tum.

§3

Gescllschaftsblatt im Sinne von § 25 AktG ist allein der elektronische Bundesanzeiger,
Bekanntmachungen, die nicht aufgrund Gesetzes oder der Satzung in den
Gesellschaftsb l~ittern bekannt zu machen sind (Freiwillige Bekanntmachungen)1 können
irrt elektronischen Bundesanzeiger oder auf einer Website der Gesellschaft erfolgen.

Ii. Grundkapital und Aktien



§4

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EURO 500.00C)~-- (in Worten EURO
runfh~dernausend) und ist in 500.000 Sttlckaktf an im rechnerischen Wert von je 1
EURO (in Worten ein EURO) eingeteilt.

(2) Bei einer Erhöhung des Grund1~apitats ist dic Ausgabe der Aktien zu einem höheren
Betrag als dem Nennberrag zu1ilssi~.

(3)
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum Ablauf von fünf

Jahren nach Eintragung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 18. Juli 2025 im Handelsregister einmalig oder in Teilbeträgen
um bis zu insgesamt EUR 250.000,- durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025).

Den Aktionären ist dabei grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden Fällen
auszuschließen:

• um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen,

• wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht unwesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss des
Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 20 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Zahl sind Aktien anzurechnen, die zur
Bedienung von Options- oder Wandelschuldverschreibungen ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern die
Schuldverschreibungen in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts
ausgegeben wurden. Auf die Begrenzung auf 20 % des Grundkapitals ist ferner die Veräußerung eigener Aktien anzurechnen,
wenn die Veräußerung auf Grund einer im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des genehmigten Kapitals gültigen Ermächtigung zur
Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgt,

• wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder
Beteiligungen an Unternehmen erfolgt,

• bei Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer oder Organmitglieder der Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens
(Belegschaftsaktien).

Der Vorstand darf das Bezugsrecht nur ausschließen, wenn dies im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt und der
Ausschluss unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre sachlich gerechtfertigt ist.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder Ablauf der Frist für die Ausnutzung des genehmigten
Kapitals die Fassung der Satzung entsprechend anzupassen.

§5

(1) Die Aktien lauten auf den Inhaber.

(2) Die Aktienurkundcri sind mit der Unterschri(t des Vorstandes und eines
Au fsiehcsratsrnirgliedcs zu versehen.



(3) Den Aktien sind Emeuerungs- und Gewinnanteilscheine bcizugcben.

(4) Die Gesellschaft kann die Aktien ganz oder teilweise in Aktienurkunden
zusammenfassen, die eine Mehrheit von Aktien verbriefen (Sarninelaktien). Ein
Anspruch auf Einzelverbriefung besteht nicht.

III. Verfassung der Gesellschaft

§6

Organe der Gesellschaft sind:

a) der Vorstand

b) der Aufsichtsrat

c) die Hauptversammlung

A. Vorstand

§7

Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer oder mehreren Personen. Die
Bestellung stcllvcrtretendcr Vorstandsmitglieder i~t zulässig. Der Aufsichtsrat bestimmt
die Zahl der Vorstandsmitglieder.

§8

(1) Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.

(2) Der Aufsichtsrat kann bestimmen, daß auch beim Vorhandensein mehrerer
Vorstandsmitglieder einzelne Vorstandsmitglieder allein zur Vertretung dcr
Gesellschaft beftigt sein sollen.

Der Aufsichtsrat kann aLleinvertrctungsberechtigte Vorstandsmitglieder von den
Beschrlinkungen des § 181 BGB befreien. § 112 AktG bleibt hiervon unberilhrt

(3) entfalLen



(4) Der Aufsichtsrat kann ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstands
emennen.

§9

(1) Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, der
Satzung und der Geschtifisordnung.

(2) Auf Verlangen des Aufsichtsrates haben die Mitglieder des Vorstands zu
Aufsichtsratssitzungen zu erscheinen.

B. Aufsichtsrat

§10

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus 3 Mitgliedern. Gleichzeitig kann für die durch die
Hauptversammlung bestellten Mitglieder ein Ersatzmitglied bestellt werden, das,
sobald eines dieser bestellten Mitglieder ausscheidet, fli~ die Zeit bis zur
Beendigung der nächsten ordentlichen 1-Tauptversammlung eintritt.

(2) Die Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung
dcr Hauptversammlung, die über die Entlastung für das 4. Geschäftsjahr nach dem
Beginn der Amtszeit beschliesst; hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die
Amtszeit beginnt, nicht initgerechnet. Vorstehende Regelung gilt mit Ablauf der
Hauptversammlung, die über die Entlastung ftir das Geschäftsjahr 1999 beschliesst.

§11

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sein Amt unter Einhaltung einer
Kflndigungsfrist von einem Monat auch ohne wichtigen Grund durch schriftliche
Erklärung gegenüber dem Vorstand niederlegen.

§12

Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die
Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters gilt für dic Wahtpei-iod~ der
Genannten als Aursichtsralsmitglicder. Scheiden im Laufe der Wnhlzeit der Vorsitzende
oder sein Stellvertreter aus ihrem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine
Neuwahl für den Ausgeschiedenen vorzunehmen.

§13



Der Aufsichtsrat kann, soweit gesetzlich zulässig, einen Teil seiner Befugnisse und
Aufgaben auf Ausschasse, die aus seiner Mitte gebildet werden, übertragen us~d den
Vorsitzenden erm~chtigen, die Beschlüsse des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse zus
Ausfilhrung zu bringen,

§14

(1) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden grundsätzlich in Sitzungen gefasst. Der Aufsichtsratsvorsjtzende kann Beschlüsse auch
schriftlich, telefonisch, in Textform, in elektronischer oder in einer anderen vergleichbaren Form, insbesondere auch per
Videokonferenz oder in Kombination aller vorgenannten Beschlussverfahren fassen lassen. Gegen die Beschlussfassung
außerhalb von Sitzungen steht den Mitgliedern des Aufsichtsrats ein Widerspruchsrecht nicht zu.

(2> Der Aufsichtsrat ist beschlussfahig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder
anwesend ist, unter ihnen der Vorsitzende oder sein Stellvertreter. Der Aufsichtsrat
fasst seine BeschlUsse mit Stiuunonmehrhejt der anwesenden Mitglieder. Bei
Stimmengleichhejt gibt die Stimme des Vorsitzenden, bei Wahlen das Los den
Ausschlag. Die Art der Abstimmung bestimmt der Vorsitzende. Bei ~chrifUicher
oder telegrafischer Stirnmabgabe gelten diese Bestimmungen entsprechend.

(3) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates ist eine Niederschrift
zu fertigen, die von dem Vorsitzenden dc~ Aufsichtsrates oder seinem Stellvertreter
zu unterzeichnen ist.

§15

Die Einberufung der Sitzungen des Aufsichtsrates erfolgt durch den Vorsitzenden oder
seinen Stellvertreter, Die Einberufung kann schriftlich, fernmundlich, mündlich, telegrafisch
oder in sonstiger elektronischer Form erfolgen.

§16

Abgesehen von den gesetzlich vorgesehenen und von dein Aufsichtsrat durch Beschluss
zu bestimmenden Fällen, bedarf der Vorstand der Zustimmung des Aufsichtsrates bei:

a) Bestellung von Prokuristen und Erteilung von Generalvollmacht.

b) Errichtung und Aufhebung von Zweigniedcrlassungcn.

c) Erwerb und Vcräulkning von Aktien und Bcciligungeri in eincm Umfang von
mehr als ETJR 200.000,00.

d) Vornahme von Rechtsgeschäflen, die die Gesellschaft auf längere Zeit als 1 Jahr
und in einem Umfang vor~ mehr als EUR 100.000,00 p. a. verpflichten.



§17

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten neben dem Ersatz ihrer

Auslagen nach Ablauf des Geschäftsjahres eine einheitliche Jahres

vergUtung in Höhe von EUR 1.500,00.

(2) Die Gesellschaft schließt zugunsten der Mitglieder des Aufsichtsrats eine
Vei-mögensschadenshaftpfl ichtversicherung zur Absichcrung gegen
Haftungsz-isiken aus der Tiltigkeit als Aufsichtsrat ab.

(3) Die etwaig auf die Vergütung zu zahlende Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft
erstattet.

C. Hauptversammlung

§18

(1) Die Hauptversammlung findet am GcscllschaflssiLz oder am Sitz einer dcuLschcn
~Vertpapierb~5rse statt.

(2) Der Vorstand ist fur bis zum Ablauf des 18. Juli 2030 stattfindende Hauptversammlungen ermächtigt, vorzusehen, dass die
Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung
abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung)

§19

Die Hauptvcrsamm1ur~g wird durch den Vorstand oder den Aufsichtsrat einbcrufcn. Die
Hauptversantrnlung ist — soweit gesetzlich keine k(lrzcre Frist zultissig ist — niindestcns
dreißig Tage vor dem Tag der Versammlung einzuberufen. Der Tag der
Hauptversammlung und der Tag der Einberufung sind nicht mitzurechneri. Dicse
Einberufungsfrist verlängert sich um die Tage der Anmeldefrist.

§20

(1) Zui Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind
nur diejenigen Aktionäre bcrechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden.
Die Anmeldung muss der Gcsellschafl unter der in der Einberufung hierfür
mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen.
[n der Einberufung kann eine kürzere, in ‘ragen zu bemesseride Frist vorgesehen
werden. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind nicht
rnhtzurechncn. Die Anmeldung bedarf der Texifonn und muss in deutscher oder
englischer Sprache erfolgen



(2) Die Berechtigung zur Teilnahme an der Haupt ersanimlung und zur Ausübung des
Stirnmrcchts ist IIaChZUWCjSCn. Als Nachweis des Antej1sbesj~es reicht eine in
Te~1fo~~ in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des in- oder
nusiädj~ch~ depotfihJ~enden In~tituis aus. Der Nachweis hat sich auf den Beginn
des 2 t. Tages vor der Hauptvcrsai-nmlung zu beziehen und muss der Gesellschaft
unter der in der Einberufung hiorilir mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage
vor tier Versammlung zugehen. In der Einberufung kann eine kürzere in Tagen zu
bemcsse~~j~ Frist vorgesehen werden. Der Tag der Hauptversaxn~lung und der Tag
des Zugangs sind nicht mitzurechnert, Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt fltr die
Teilnahme an der Versammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär
nur, wer den Nachweis erbracht hat. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an
der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises weitere Nachweise zu verlangen.
Wird dieser Nachweis nicht in gehöriger Form erbracht, kann der Aktionär von der
Gesellschaft zurückgewiesen werden.

(3) Das Stimmxccht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die
Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bcvollmächtigung
gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform; § 135 AktG bleibt unberührt. lt
der Einbenifling kann eine Erleichterung der Form bestimmt werden.

(4) Mitglieder des Aufsichtsrats, die ihren Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben, können an der
Hauptversammlung per Videoübertragung teilnehmen.

§21

Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, sein Stellvertreter oder eine durch den
Aufsichtsrat durch Beschluss bestimmte Person.

§ 22

(1) Die Beschlüsse der Hauptversan~~1ung werden, soweit nicht zwingende
Vorschriften des Aktiengesctzes etwas Abweichendes bestimmen, mit einfacher
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Soweit das Aktiengesetz ausserdem
zur Beschiussfassung einer Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen
Grundkapitals vorschreibt, genügt, soweit dies gesetzlich zulässig ist, die einfache
Mehrheit dcs vertretenen kapitals.

(2) Wird bei der Vornahme von Wahlcn durch die Hauptversammlung eine einfache
Stinirnenmchrhejt bei der ersten Wahlhandiung nicht erreicht, so findet eine engere
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Wahl unter denjenigen Person~ statt, denen die beiden grt~8ten Stinmzab~
zugefallen sind. Dei Stimmengjeic~~j~ejt entscheidet das Las.

(3) Der Aufsichtsrat ist ennzjchtj~, § 4 der Satzung nach Williger oder tcilweiscr
~ der &h~hung oder nach Ablauf der Frmitchtigungg~j-j5~ ohr)e
Erhöhung entsprechend neu zu fassen.

§ 23
Jede Stflckaktje gewi(hrt eine Stimme

LV. Jabresabschlu59 und Gewineverwcndung

§ 24
(1) Das Gesc Lftsjnhj- ist das KalenderjaJ~.

(2) Die Hauptversani.xnlung beschliesst alljährlich in den ersten 8 Monaten des
Gescliifftrjalu-es fiber die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates über
die Verwendung des im Vorjahr erziehen Bilanzgewiuns, Ubor die Bestellung des
Abschlusspi-ijfcrs und in den im Gesetz vorgeseh~~e~ F~Il1cn über die Feststellung
des Jahresabschlusscs (ordentliche Hauptversammlung)

V. Griindungsaufwaad

§ 25
Die Gesellschaft übernimmt den durch die Gründung entstehenden Aufwand,
namentlich die Kosten flur die im Vorfeld der Gründung eingeholte rechtliche und
steuerliche Beratung, die Kosten des beurkundenden Notars, die Gerichtskosten, die
Kosten der Gründungsbekan,n~aclj~g~~ die Kosten des Drucks der Akticnurkundcn
alle im Zusammenhang mit der Gründung anfallenden Steuern und Gebühren sowie
gegcbencnfajf5 die Honorare der Grfindungsppjfer bis zum !-Iöchstbettag von DM
30.000,--.



Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) 

mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

München, den 28.07.2025

Dr. Christoph Döbereiner, Notar


